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Was ist Designschutz?

� Unter Designschutz wird allgemein der gesetzliche Schutz ästhetischer 
Gestaltungen verstanden.

� In Abgrenzung von der reinen Kunst geht es jedoch um die ästhetische 
Gestaltung von gewerblichen Produkten oder Leistungen.

� Weiterhin sind rein funktionale oder technische Erfindungen aus dem 
Designschutz ausgenommen.  Sie werden durch das Patent- und 
Gebrauchsmusterrecht geregelt.

� In Deutschland gibt es keinen Konzeptschutz.  Geschützt wird nur eine 
konkrete Gestaltung.
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Was ist Designschutz?

In Deutschland darf alles kopiert werden

außer es ist verboten!
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Was ist Designschutz?

Gewerbliche Schutzrechte

� Geschmacksmuster

� Marken

Andere Schutzrechte

� Urheberrecht

� Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb

entstehen „normalerweise“ durch

formale Registrierung bei einer 
Behörde

entstehen „einfach so“
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Geschmacksmusterschutz

� Ein Geschmacksmuster schützt den ästhetischen 

Formgedanken des Designers vor der Benutzung des Musters 

durch Dritte.

� Geschützt ist die beim Patentamt eingereichte Darstellung, d.h

geschützt ist, was man sieht!
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Geschmacksmusterschutz

� Das GeschmM muß neu sein, d.h. es darf sich nicht nur durch 

unwesentliche Einzelheiten von bekannten Gestaltungen unterscheiden.

� Das GeschmM muß Eigenart aufweisen, d.h. es muß beim informierten 

Benutzer einen anderen Gesamteindruck als bekannte Muster hervorrufen.

� Wichtig: Das Patentamt prüft nicht, ob die Neuheit und Eigenart vorliegen.  

Es werden lediglich die formalen Voraussetzungen (Antrag richtig

ausgefüllt, Gebühr bezahlt etc.) geprüft.  Deshalb ist auch bei Eintragung 

eines GeschmM nicht klar, ob der Schutz „wirklich“ besteht. 



813. Mai 2008

Designrecht

Geschmacksmusterschutz

� Die Prüfung auf Neuheit und Eigenart erfolgt erst bei einem Rechtsstreit.  

Stellt das Gericht fest, daß Neuheit und Eigenart fehlen, kann das Muster 

gelöscht werden.  Der Musterinhaber verliert dann auch den Rechtstreit.

� Bei der Prüfung auf Neuheit und Eigenart kommt es immer auf einen 

Einzelvergleich zwischen dem älteren und dem jüngeren Muster an.

� Der informierte Benutzer verfügt über „ein gewisses Maß an Kenntnissen 

und Designbewußtsein“.  Er ist also nicht unbedingt ein 

Durchschnittsverbraucher sondern verfügt vielmehr über ein Fachwissen.  

Beispielsweise kennt er die Muster aus dem vorbekannten Formenschatz.
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Geschmacksmusterschutz

Neuheit verneint ./.

Neuheit bejaht ./.
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Geschmacksmusterschutz

Eigenart verneint ./.

Eigenart bejaht ./.
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Geschmacksmusterschutz

� Neuheitsschonfrist: Für die Prüfung der Neuheit werden Veröffentlichungen 

nicht berücksichtigt, die durch den Designer selbst innerhalb von 12 

Monaten vor der Anmeldung des GeschmM erfolgt sind.  Dasselbe gilt, 

wenn jemand das Muster mißbräuchlich veröffentlicht.

� Vorsicht: Veröfentlichungen anderer Designer können trotzdem 

neuheitsschädlich für das GeschmM sein.

� Tipp: Bei wichtigen Designs möglichst bald ein GeschmM anmelden, am 

besten vor der ersten Veröffentlichung. Vor Präsentationen Vertraulichkeit 

vereinbaren, damit die Präsentation nicht als Offenbarung gilt.
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Geschmacksmusterschutz

� Es gibt praktisch in jedem Land ein nationales Geschmacksmusterrecht, so 

auch in Deutschland.  Die nationalen GeschmM werden bei den jeweiligen 

nationalen Patentämtern angemeldet (für DE beim DPMA).

� Daneben gibt es seit 1. April 2003 auch ein EU-weit gültiges 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das beim Harmonisierungsamt für den 

Binnenmarkt (HABM) in Alicante angemeldet wird.

� Weiterhin gibt es das Haager Musterabkommen (HMA), bei dem GeschmM

bei der WIPO in Genf international registriert werden können.

� Eine Anmeldung kann entweder ein Muster (z.B. eine Vase) oder mehrere 

Muster (z.B. ein Geschirrservice) als sog. Sammelanmeldung umfassen.
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Geschmacksmusterschutz

� Für Deutschland beträgt die amtliche Anmeldegebühr 70 € zzgl. 7 € für das 

11. und jedes weitere Muster.  Die Auslagen für die Veröffentlichung 

betragen 12 € pro Muster (nicht pro Darstellung).

� Für die EU beträgt die amtliche Anmeldegebühr 230 € zzgl. 115 € für das 2. 

bis 10. und 50 € für das 11. und jedes weitere Muster.  Die Auslagen für die 

Veröffentlichung betragen 120 € für das erste Muster zzgl. 60 € für das 2. 

bis 10. und 30 € für das 11. und jedes weitere Muster.

� Dafür wird zunächst 5 Jahre Schutz gewährt, der durch Gebührenzahlung

bis max. 25 Jahre nach Anmeldetag ausgedehnt werden kann. 

� Die Kosten für einen Patentanwalt liegen üblicherweise zwischen 300 € und 

1.000 €, je nach Aufwand und Anzahl der Muster.
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Geschmacksmusterschutz
� Das nicht eingetragene GGM entsteht durch Veröffentlichung des Musters 

in der EU.  Dabei muß die Veröffentlichung für die „Fachkreise“

wahrnehmbar sein (wichtige Messe, wichtige Zeitschrift etc.)

� Das neGGM muß ebenfalls neu sein und Eigenart aufweisen.

� Vorsicht: Hier kann es einen Konflikt zwischen Neuheit (Fachkreisen, im 

normalen Geschäftsverlauf) und Schutzentstehung (Veröffentlichung in der 

EU) geben (Fitneßgeräte-Fall)

� Es müssen keine Gebühren gezahlt werden.

� Dafür wird nur max. 3 Jahre Schutz gewährt.

� Der Schutz gilt nur gegen Nachahmung, nicht aber gegen unabhängige 

Parallelentwürfe.
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Geschmacksmusterschutz

NeinJaGebühren

3 Jahre25 Jahremax. Schutzdauer

JaNeinNachahmung 
erforderlich?

zu beweisen�Datum

zu beweisen�öffentlich zugänglich?

??Eigenart

??Neuheit

nicht eingetragenes 
GSM

eingetragenes GSM
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Markenschutz

� § 3 Abs. 1 MarkenG:
„Als Marke können alle Zeichen, insbesondere […] dreidimensionale 
Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung
sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und 
Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren und 
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer 
Unternehmen zu unterscheiden.“

� Daher ist Design grundsätzlich auch dem Markenschutz zugänglich!

� Entscheidend ist, daß der Verkehr das Design als Herkunftshinweis auf ein 
bestimmtes Unternehmen auffaßt (sog. Unterscheidungskraft).
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Markenschutz
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Markenschutz

� „Rocher-Fall“ (BPatG 32 W(pat) 156/04):

gelöscht, da sich die Warenform nur geringfügig von der 
Grundform der Ware abhebt.

� „LEGO-Fall“ (BPatG 26 W(pat) 80/05):

gelöscht, da die Warenform im wesentlichen technisch 
bedingt ist.

� „Rado-Uhr“ (BGH Rado-Uhr III):

eingetragen, da keine Kombination üblicher 
Gestaltungsmerkmale und kein Freihaltebedürfnis 
aufgrund großer Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten.
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Markenschutz

� Farben und Farbzusammenstellungen (sog. Abstrakte Farbmarken) müssen 

folgende Kriterien erfüllen, damit sie schützbar sind:

� Angabe der Farbe (z.B. Pantone oder RAL) ggf. mit 
Verteilungsverhältnis (z.B. blau 25%, gelb 75%)

� sehr spezifisches Marktsegment

� Gewöhnung des Verkehrs an Farbmarken in diesem Marktsegment

� ggf. demoskopisches Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung

� „Telekom“ (BGH Farbmarke magenta/grau, BPatG 29 W(pat) 101/02)
eingetragen, da unterscheidungskräftig. 

� „UPS-Braun“ (BPatG 26 W(pat) 15/00):

Eingetragen! Farbe an sich nicht unterscheidungskräftig, aber 71,9% 
Zuordnung im demoskopischen Gutachten (Marktdurchsetzung)
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Markenschutz
� Der Markenschutz kann praktisch unbegrenzt lange bestehen (vgl. 

Persil, Coca-Cola).

� Markenschutz ist schnell (3-6 Monate) zu erlangen und kostengünstig
(Deutschland: ca. 700 €, EU ca. 3.000 €).

� Für den Markenschutz ist keine Neuheit der Marke erforderlich.  Geprüft 
wird, ob die Marke unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig
ist.

� Für 3D-Marken oder abstrakte Farbmarken kann jedoch ein 
demoskopisches Gutachten erforderlich sein, dessen Kosten durchaus 
im Bereich von 10.000 € und mehr liegen können.
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Gewerbliche Schutzrechte

� Bei Geschmacksmuster- oder Markenverletzung haben 

Sie Anspruch auf:

� Unterlassung

� Beseitigung (z.B. Warenrückruf, Abbau)

� Schadensersatz

� Auskunft über Vertriebswege, Händleradressen

� Rechnungslegung zur Ermittlung des Schadens

� Zollbeschlagnahme

� Vernichtung 
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Gewerbliche Schutzrechte

����������	�
���
�	��	

����
�������

�����	

������������	�����



2313. Mai 2008

Designrecht

Schutz durch das Urheberrecht

� Das Urheberrecht schützt das Werk des Urhebers, insbesondere:

� Musikalische Kompositionen

� Schriftwerke (auch Reden) und Computerprogramme

� Werke der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke

� Lichtbilder (umstritten: Computergrafik)

� Werk: Das Werk ist eine persönliche geistige Schöpfung.

� Es muß Ergebnis des menschlichen Schaffens sein.

� Es muß eine konkrete Formgestaltung sein, keine reine Idee.

� Es muß Ausdruck einer individuellen überdurchschnittlichen geistigen 

Leistung sein.
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Schutz durch das Urheberrecht

� Anders als das GeschmM oder die Marke gewährt das UrhR keinen 

absoluten Schutz.  Eine Parallelschöpfung, d.h. ohne Kenntnis des jeweils 

anderen Werks, kann nicht aus dem UrhR angegriffen werden.  

� Das UrhR schützt gegen das unerlaubte Kopieren (Nachbilden) und die 

unerlaubte Wiedergabe eines Werks. 

� Weiterhin steht  ausschließlich dem Urheber das Bearbeitungsrecht zu.  

Darunter fallen das Übersetzungsrecht, das Dramatisierungsrecht, das 

Verfilmungsrecht, das Instrumentationsrecht sowie das Adaptionsrecht.
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Schutz durch das Urheberrecht

� Der Urheberrechtsschutz entsteht, sobald sich der individuelle 

Formgedanken erkennbar konkretisiert hat.  Genügt ein Entwurf diesem 

Anspruch, ist auch bereits der Entwurf vom UrhR geschützt.  Das 

Urheberrecht besteht bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

� Hinweis: Ein an sich selbst adressierter versiegelter Brief per Einschreiben 

begründet kein UrhR.  Er kann lediglich dazu dienen, den Tag festzustellen, 

an dem eine bestimmte Form des Werks vorlag.  Ebenso unsinnig sind 

kostenpflichtige Hinterlegungen bei irgendwelchen teuren Anbietern.
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Schutz durch das Urheberrecht

� Problem 1: Im Bereich der angewandten Kunst fordern die Gerichte für das 

UrhR eine „erheblich überdurchschnittliche“ Leistung, da ansonsten 

GeschmM-Schutz beantragt werden kann.  Im Ergebnis bleiben so ca. 97 

% der Designleistungen durch das UrhR ungeschützt.

� Problem 2: Für Designs besteht daher relativ große Unsicherheit, ob sie 

„Werkhöhe“ aufweisen.  Im Zweifelsfall muß die gerichtliche Entscheidung 

abgewartet werden.

� Problem 3: Im Einzelfall kann es schwierig sein, den Zeitpunkt 

nachzuweisen, zu dem ein UrhR entstanden ist.

� Problem 4: Das UrhR schützt nur vor unberechtigter Verwertung durch 

Dritte, jedoch nicht absolut wie etwa ein GeschmM.
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Schutz durch das Urheberrecht

Die Urheberschaft an S43 ist bis heute nicht 

abschließend geklärt.  Das Reichsgericht entschied 

1932 nach einem mehrere Jahre dauernden 

Prozeß zugunsten von Mart Stam und gegen 

Marcel Breuer.  Trotzdem dauern die Streitigkeiten 

um  die Urheberrechte bis heute an.  Dabei streiten 

sich die Firmen Thonet, Tecta, Knoll International 

und L&C Stahlrohrmöbel. Mart Stam ist 1986 

gestorben, Marcel Breuer 1981. Daher könnten 

diese Prozesse noch knapp fünfzig Jahre 

weitergehen…
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Schutz gegen unlautere Nachahmung

� § 4 Nr. 9 UWG : 

„Unlauter im Sinne von § 3 handelt insbesondere, wer Waren oder 

Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder 

Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er

(a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche 

Herkunft herbeiführt,

(b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung 

unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder

(c) die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen 

unredlich erlangt hat.
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Schutz gegen unlautere Nachahmung

� Herkunftstäuschung (Fall a): Entscheidend ist hier die Vermeidbarkeit, z.B. 

durch unterschiedliche Farben, Marken, Verpackungen etc.  

� Rufausbeutung/-beeinträchtigung (Fall b): Im ersten Fall lehnt sich die 

Nachahmung so stark ans Original an, daß das Image vom Original auf die 

Nachahmung übertragen wird.  Im zweiten Fall schädigt eine minderwertige

Nachahmung den guten Ruf des Originals.

� Erschleichung/Vertrauensbruch (Fall c): Im ersten Fall handelt es sich um 

Betriebsspionage.  Im zweiten Fall handelt es sich häufig um 

Vorlagenfreibeuterei, z.B. wenn dem Kunden Entwürfe zur Prüfung 

überlassen werden und dann ein entsprechendes Produkt ohne 

Lizenzvertrag auf den Markt kommt.
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Zusammenfassung

� Grundsätzlich besteht in Deutschland Nachahmungsfreiheit.  Für Design 
sollte daher ein besonderer Schutz angestrebt werden.

� Designschutz kann durch gewerbliche Schutzrechte (GeschmM und 
Marken) aktiv erworben werden.  Gewerbliche Schutzrechte sind 
kostengünstig und können effektiv durchgesetzt werden.

� Das UrhR und das UWG bieten einen ergänzenden Schutz, insbesondere 
wenn keine gewerblichen Schutzrechte bestehen oder nicht möglich sind.

� Ihr Unternehmen sollte eine gezielte Designschutzstrategie haben.  Nutzen 
Sie dafür auf Designrecht spezialisierte Anwälte.
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Der Referent

� Dr. Steinbach ist deutscher und europäischer Patentanwalt und European 
Trademark and Design Attorney.  Für die Kanzlei Zimmermann & Partner 
berät er in- und ausländische Mandanten im Patent-, Marken- und 
Designrecht.  

Die Kanzlei

� Die Kanzlei Zimmermann & Partner unterstützt und berät ihre Mandanten 
mit einem Team von 21 Experten, die an den beiden Standorten 
München und Berlin tätig sind.  Neben der gängigen patentanwaltlichen 
Beratung stellt die Kanzlei ihren Mandanten komplexe Dienstleistungen 
im Bereich Patentbewertung und Business-Development zur Verfügung.       
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Zimmermann & Partner

Patentanwälte
European Patent Attorneys

Oranienburger Straße 90
D-10178 Berlin

www.zimpat.com

Tel. +49 (0)30 275961 – 78 
Fax +49 (0)30 275961 – 79

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


